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Der Silberbergbau von gglau und das gglauer Bergrecht 
Von Dr.-Iog. G. W. Schenk, Frag 

Auf der böhmisch-mährischen Hochebene, umgeben von 

bewaldeten Hügeln, schattigen Hainen tmd blühendem 

Heideland, liegt die ehemalige stolze königliche Bergstadt 

Iglau (Jihlava), die jetzige Metropole Westmährens. Die 

Stadt breitet sich auf einem kleinen Hochplateau aus, das 

allmählich gegen Norden zum Fluß Iglawa und gegen 

Süden zum Gerberbach absinkt w1d gegen Osten zum 

Iglauer Flüßchen steiler abfällt. Zahlreiche wertvolle Kunst­

denkm.äler, monumentale Kirchenbauten und Patrizier­

häuser sowie reichhaltige Museumssammlw1gen sind ein­

drucksvolleZeugen des mittelalterlichen Ruhmes undReich­

tUins der Stadt und des W ohlstandes ihrer Bürger, deren 

Ursache ein gut gedeihender Bergbau auf ergiebige Silber­

erzgänge gewesen ist. 

Die ursprüngliche Ansiedlung Igla (Gigla, Giglawa) befand 

sich am linken Ufer des Flusses Iglawa ungefähr an der 

Stelle, wo jetzt die Kirche des hl. ]ohannes des Täufers 

steht. Früher war dort die Furt des alten Handelspfades, des 

sog. Iglauer- oder Habersweges, der aus Wien über Znaim, 

Humpoletz und Czaslau nach Prag führte. Südlich dieser 

Ansiedlung, die ihren Nam.ennach dem Fluß Iglawa erhielt, 

entstand in den Zeiten der Könige von Böhmen, Przemysl 

Ottokar II. (1197 bis 1230) w1d Wenzel I. (1230 bis 1253), 

auf einem breiten flachen Hügel eine neue größere Ansied­

lwlg, aus der sich die spätere Stadt Jglau entwickelte. Schon 

am Anfang des zweiten Viertels des 13. Jahrhunderts er­

folgte die Gründung eines Minoritenklosters mit gleich­

zei tigem Bau der Maria-Himmelfahrt-Kirche (1227), eines 

Dominikanerklosters mit der Kirche des Heiligen Kreuzes 

im frühgotischen Stil (1234), und etwas später, im Jahre 

1257, wurde von dem Premonstrantenorden aus Seelau 

(Zeliv) eine bestehende kleine Kapelle in die monutnentale 

Pfarrkirche des hl. Jakobus umgebaut. Die Einwolmer der 

neuen Stadt Iglau waren damals vorwiegend deutsche An­

siedler und Bergleute aus den Alpenländern sowie Kaufleute 

aus Flandern, doch übersiedelten allmählich auch mährische 

und böhmische Bergleute und Handwerker aus der Um­

gebung in die Stadt und nahmen regen Anteil an ihrem 

Aufbau. 

Die genaue Zeit der Entstehung des Iglauer Silbererzberg­

baues ist leider aus Mangel an erhalten gebliebenen histo­

rischen Belegen nicht festzustellen. Unzweifelhaft gehören 

jedoch die Iglauer Erzgruben zu den ältesten bekannten 
böhmisch-mährischen Grubenbauen. D er Sage nach soll ein 
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Ansicht '' "" Iglan mit der Kirche des h/. ]aknbns 

Kaufmann aus silberhaltigen Topfscherben das Auftreten 

der Silbererzgänge in der Umgebung Iglaus erkannt haben. 

An Stellen, wo silberhaltiger Lelm1 auftrat, wurden Schürf­

gräben gelegt und an festgestellten Gangausbissen kleine 

Erzgruben eröffi1et. Alte Nachrichten bezeichnen den Ge­

birgszug von Altenberg (Stad. Hora), der sich nordwestlich 

von Iglau befindet, als die Wiege des Iglauer Bergbaues; 

erst später soll der Bergbau in den Bergen von Ranzern 

(RanCirov) und Beranau (Beranov) entstanden sein. Sicher 

ist, daß die Bergwerke von Altenberg ihres Silbergehaltes 

wegen gegen Ende des 13. Jahrhunderts weit berühmt ge­

wesen sind. Wahrscheinlich ist aber schon im 11. und 

12. Jahrhundert in geringem Ausmaße Bergbau auf Silber 

und andere M etalle in der weiteren Umgebung von Iglau 

betrieben worden, und zwar von Bergleuten, die aus der 

dort lebenden bodenständigen Bevölkerung hervorgegan­

gen sind. Erst als der außerordentliche Reichtum dieses 

T eiles der böhmisch-mährischen Hochebene, insbesondere 

an Silbererzen, bekannt wurde, beriefen die böhmischen 

Könige im Tiefbau erfahrene deutsche Bergleute aus den 

Alpenländern und zum Teil auch aus Sachsen, damit sie 

nicht nur die schon bestehenden Grubenbaue kunstgerecht 

vertieften w1d entwässerten, sondern auch neue, größere 

und ertragreiche Erzgruben anlegen sollten. Das geschal1 

gegen Ende des 12. oder am Anfang des 13. Jahrhunderts, 

und die deutschen Übersiedler ließen sich in der schon er­

wälmten neuen Ansiedlung am Fluß Iglawa nieder. Die 

sdmell emporwachsende Stadt Iglau übernalm1 das deutsche 
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Recht, und sämtliche Streitigkeiten, die zwischen ihren 

Bürgern entstanden, w urden auf Grund der Rechtssprüche 

nach diesem Recht beigelegt. 

Der Bergbau in der Umgebung Iglaus, der in seinen An­

fängen, wie erwähnt, von Bergleuten aus den ansässigen 

Slawenstämmen betrieben wurde, bestand wahrscheinlich 

aus der Seifenwäscherei auf edle Metalle und in begrenztem 

Umfang aus dem Abbau von Erzen in geringen Teufen. 

Selbst wenn dieser Bergbau in tedmiseher Hinsicht auf 

primitiver Stufe stand, wird er sicher durch Bestimm.ungen 

eines irgendwie gearteten allgemeinen Rechts geregelt ge­

wesen sein. Erst nach Ankunft der deutschen Bergleute, 

welche die vorhandene bergbauliche Tätigkeit nicht nur 

vertieften, sondern sie auch auf eine viel höhere tedmische 

Stufe brachten, erwies es sich, daß die bestehende rechtliche 

Regelung der einzelnen Bergbauangelegenheiten den neuen 

Verhältnissen nicht m.ehr entsprechen kö1me. Aus diesem 

Grw1de w urden damals von den Vorstehern der Stadt Iglau 

die bis dahin gültigen allgemeinen Erwerbs- und Betriebs­

gesetze unter Berücksichtigung der eingetretenen Verände­

rungen abgewandelt und durch die von den Iglauer Ge­

werken augewandten Rechtsbräuche ergänzt. Die so zu­

sammengestellten neuen Satzungen wurden alsdann folge­

richtig zur Lösung sämtlicher Iglauer Rechtsangelegen­

heiten angewandt, so daß sie zu einem von allen anerkann­

ten Gebrauchs- oder Gewohnheitsrecht wurden. Seit An­

fang des 13. Jahrhunderts hatte die Stadt ihren eigenen 

Bergmeister und eigene Berggeschworene. Sie war Sitz des 



1-inuptp/ntz der Stndtl/lit der Kirche des hl. Iguntius uud de/11 Rnthnus 

obersten Berggerichts und besaß auch ein Ratsherrengericht, 

das sich mit der Schlichtung allgemeiner Streitigkeiten der 

Stadtbürger befaßte. 

Die erste schriftliche ZusammenfaSSLmg des lglauer Ge­

brauchsrechts erfolgte in lateinischer Sprache zum~ Abschluß 

der Verhandlungen des böhmischen und polnischen Königs 

Wenzel I. und seines Sohnes Przemysl Ottokar, Markgrafen 

von Mähren1 , mit dem Bürgerrat der Stadt Iglau im August 

1249. Diese Zusanunenstellung wurde wahrscheinlich von 

dem Iglauer Stadtschreiber auf Pergament niedergeschrie­

ben, und die darin enthaltenen Rechte und Privilegien 

wurden von beiden Landesfürsten feierlich bestätigt. Die 

Urkunde wurde deshalb mit zwei Siegeh1 versehen : mit 

dem Siegel des Königs Wenzel I. und mit dem Siegel des 

Markgrafen Przemysl Ottob.t . 

Diese für die weitere Entwicklung des europäischen Berg­

rechtes maßgebende Urkunde, die als dasIglauer Stadt- und 

Bergrecht oder Ius municipale et montan um Iglaviense all­

gemein bekannt ist, begümt folgendermaßen: 

In nomine Domini Amen. Nos Wenczeslaus, dei gracia rex 

bohemie et moravie, Onuubus presentem paginam inspec­

turis salutem in perpetuum. Cum regalis dig1utas et honestas 

tanto diligencius suis fidelibus adesse teneatur, quanto 

differencius preteritis, quibus regmun et cuh11en terrenum 

domini est donatum, clare prefulget dignitatis nomine et 

honore. Unde nos, qui nostrorum fidelium cavere volumus 

indampuitatibus et periculis onerosis, ex plenitudine gracie 

nostra et hvoris ad memoriam fteri volw11us sempiternam, 

tam viventibus, quam victuris, Quod nos regia auetorirate 

nostra, et libera voluntate. Dilectis civibus nostris in Iglavia, 

et montanis ubique in regno nostro constitmis singulis et 

universis, libertates, jura, nec non statuta subscripta, per que 

tranquillitati, et commw1i utilitati eorum et paci decrevimus 

providendum. Etc. etc.2. 

In bezugauf das Bergwesen ist die Urkunde eigentlich von 

begrenztem Umfang, da zuerst ausführlich die Stadtrechte 

und da1m erst in knappen vier Absätzen die Bergrechte be­

handelt werden. Diese vier Absätze, deren einzelne Bestim­

n1Lmgen die damaligen Zustände in den Bergwerken ordnen, 

behandeh1 folgende Angelegenheiten: a) vom Urbar und 

den Urbirern, b) von den Erbstollen, c) von der Erwerbung 

des Erbstollenrechtes und d) von den Winkelmaßen. 

Dieses erste schriftlich niedergelegte nutteleuropäische 

Bergrecht ist ein unbestreitbares Zeugnis der großen Staats­

bedeutung und des glänzenden Ruhmes des im 13. Jahr­

hundert blühenden Silberbergbaus der Iglauer Gegend so­

wie der teclulischen und rechtlichen Reife der nuttelalter­

liehen Bergwerks- und LandesverwaltLmg in Bölunen und 

Mähren. Das Iglauer Bergrecht wurde zum Grundstein 

sämtlicher RechtsbeziehLmgen im böhmisch-mährischen 

Bergbau, und trotz der späteren Herausgabe verscluedener 

Bergrechte für einzeh1e Bergwerksgegenden behielt es seine 

Rechtsgültigkeit in den betreffenden Ländern der Öster­

reichischen und ungarischen Monarclue, in einzelnen Fällen 

bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts, d. h. bis zur Herausgabe 

des neuen Berggesetzes im Jahre 1854. 
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Auf der Grundlage der Hauptbestimnmngen des Iglauer 

Stadt- und Bergrechtes w urde wahrscheinlich von den 

Berggeschworenen der Stadt Iglau eine neue Urkunde mit 

ausführlichen bergrechtliehen Bestimmungen zusammen­

gestellt und in deutscher Sprache auf Pergament nieder­

geschrieben. Diese zweite, ebenfalls schon im 13. Jahr­

hundert verfaßte Urkunde enthält insgesamt 33 Absätze, 

in welchen die einzelnen damals auftretenden bergrecht­

liehen Beziehungen glänzend zusammengefaßt sind. Die 

Urkunde ist mit dem dreieckigen schildartigen Siegel der 

Stadt Iglau versehen und begümt folgendermaßen: 

Dies sint die recht die von allererst semt perchwerck vunden 

wart in beheim und in merhern von den purgern von der 

Igla unt von den eldisten perchleuten bestetet und be­

schriben sint, unt versigelt mit der stat unt der purger 

insigel ietleichem. perchmanne zu verlustund zu gewinne. I I 
Das erste ist das, wem der leiher der den gewalthat von den 

urbarernmit rat der purgr unt dr geschworen von der stat 

zu der Igla, oder von des chumges stat die zu nehest dem 

perchwerg ligt ihr verleihet und weiterer unter der purger 

insigel und beschreibet das, das schal craft, also beschaiden­

leith, das an irm geschefte des kw1iges nucz und des gepirges 

fudrunge offenbar erscheinen muge I Von zwairhande 

stallen damit man das gepirge baowet I I Einem ierleichem 

gepirge mit namen nimmrstollen sint beschriben , nur 

zwaierhande, der ain haiset ein suchstolle der ander ein 

erbhafter stalle. Von tem recht des suchstollen II Usw. usw. 

Diese bergrechtliehen Belehrungen w urden auf Ansuchen 

in Abschriften verschiedenen einheimischen Bergstädten 

und auch Bergstädten anderer Länder, wie z. B. Ungarn, 

Siebenbürgen, Sachsen u. a., übermittelt. Diese haben bei 

der Zusammenstellung ihrer eigenen , später kodifizierten 

Bergrechte die Iglauer Bestimmungen berücksichtigt und 

teilweise übernomm.en , so z. B. Schem11itz (Stiavnica) in 

Niederungarn (1250), D eutschbrod (Nemecky Brod) in 

Böhmen (1278), Kuttenberg (Kutna Hora) in Bölm1en 

(1300 bis 1305), Freiberg in Sachsen (1350) . 

Aus dem Iglauer Stadt- und Bergrecht entstand eigentlich 

das allgemeine Stadtrecht für alle köt1iglichen böhmischen 

und mährischen Bergstädte, und die das Bergwesen behan­

delnden Absätze wurden sowohl auf den einheimischen als 

auch auf den Bergwerken der Nachbarländer als ein all­

gemeines Bergrecht angesehen. Verschiedene Bergstädte 

und Berggemeinden in Böhmen, Mähren, Schlesien und 

anderen Gegenden suchten beim Iglauer Berggericht Ent­

scheidungen in unklaren , schwierigen und strittigen berg­

baulichen Angelegenheiten , Lmd die von den lglauer 

Schöppen gefällten Urteile und Rechtsbescheide wurden 

selbst in entferntesten Bergwerksgegenden anerkatmt. 

D eshalb wird auch das Iglauer Bergrecht treffend als die 

Magna Charta der europäischen Berggesetzgebung be­

zeichnet. 

hn Jahre 1345 erkannte Karl IV. (1346 bis 1378), damals 

noch Markgraf von _Mähren , von neuem die allgemeine 

Seite 6: Jus 111/lllicipa /e et IIIO//tall/1111 Ig fa11ieuse. DasIglauer Stadt- 1111d Be1grecllt aus de111 )ahre 1249. Urku11de A. 

U/lle/1 : Schiippe11spriiche 11 ach dem Iglauer Be~grecht. D ie Origi11afe beji11de11 sich i111 Archi11 der Stadt Iglau. 
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Gültigkeit des Iglauer Bergrechts an und verlieh der Stadt 

das Privileg der höchsten Instanz in allen bergbauliehen 

Angelegenheiten. Gegen Urteile des lglauer Berggerichts 

konnte damals und in folgenden Zeiten nur bei dem könig­

lichen Känunerer oder bei dem König selbst Berufung ein­

gelegt werden. Diese Rechtsbeziehungen dauerten bis zum 

Jahre 1467, als König Georg von Podebrad (1458 bis 1471) 

die Kuttenherger von der Pflicht befreite, nach Iglauer 

Recht zu entscheiden. 

Man kann sagen, daß das mittelalterliche Iglau eigentlich 

nicht durch seine Silberbergwerke berlilunt geworden ist, 

sondern durch sein Bergrecht, Berggericht und dessen 

Rechtssprüche in Bergbauangelegenheiten. Durch das 

Jglauer Bergrecht wurde eine feste Grundlage für die Ent­

wicklung des Bergbaus vom. Mittelalter bis zur Neuzeit, 

insbesondere im. bölunischen und ungarischen Raum, ge­

schaffen , was von großer Bedeutung auch für den kultur­

geschichtlichen Aufschwung der Bevölkerung dieser Län­

der gewesen ist. 

Allsicht des ehe111aligw lvliinzm11tes 1111d des Berggerichts i11 lgla11 
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Der Silberbergbau in der UmgebLmg von Iglau hatte seine 

Blütezeit im 13. Jalu·hundert. Damals bestand in Iglau zu­

nächst eine fürstliche, später eine königliche Münzstätte; 

die Stadt selbst hatte ihre eigene Münze. Gegen Ende des 

13. Jahrhunderts wurde jedoch der Iglauer Bergbau durch 

Grubenwässer und durch die Kriegsheere, welche nach dem. 

Sturz des König Przemysl Ottokar II. über Iglau nach 

Böhmen zogen, schwer geschädigt. W eiteren Schaden rich­

tete im Jahre 1328 ein starkes Erdbeben in Mähren an, durch 

das viele Schächte Lmd Grubengebäude zusammenstürzten. 

Der große Stadtbrand im Jahre 1353, die große Über­

schwenm-umg von 1376 Lmd vor allem der Ausbruch der 

Hussitenkriege 1419 schädigten den Iglauer Bergbau der­

maßen, daß er keinen Ertrag mehr erbrachte. Bevor die 

Bergleute in den Krieg zogen , verschütteten sie selbst ihre 

Schächte, damit darin kein anderer Bergbau treiben konnte. 

Nach Wiederherstellung des Friedens kehrte jedoch fast 

keiner der Bergleute in die Heimat zurück, so daß die Mehr­

zahl der verschütteten Gruben nicht m.ehr wiedergefunden 

und erneuert werden konnte. 

Seit dieser Zeit hat sich der 

lglauer Bergbau nicht mehr 

zu seiner ehemaligen Bedeu­

tung emporschwingen kön­

nen. Lediglich in der Zeit von 

1515 bis 1577 ist an Hand der 

großen Zahl eingereichter 

Mutungen eine merkliche Zu­

nahme der Bergbautätigkeit 

aus nicht näher bekannten 

Gründen festz ustellen. Dann 

tratenaber Zeichen des begin­

nenden bergbauliehen Verfalls 

auf, der auch durch verschi e­

dene obrigkeitliche Maß­

nahmen nicht mehr aufge­

hal ten werden konnte. Immer­

hin verblieben Spuren eines 

bescheidenen Bergbaube­

triebes bis unmittelbar vor 

Ausbruch des Dreißigjährigen 

Krieges (161 8 bis 1648). Im 

Laufe der Kriegswirren w ur­

den dann aber alle Gruben­

bauten - auch die aus der 

Zeit Kaiser Rudolfs I I. (1 576 

bis 1612) - völlig zerstört. 

Neue Versuche zur Wieder­

belebung des Iglauer Bergbaus 

wurden gegen Ende des 17. 

Jahrhunderts unternommen 

und unter starker Beteiligung 

der Stadt bis in das letzte Jahr­
zehnt fortgeführt . 171 2 wurde 

dann von den Bergleuten eine 

neue Gewerkschaft ins Leben 



Allegorischer Berghäue.festzug der Iglauer Juuge.J. Nach dem Originalbild im Museum der Stadt Iglau . 

Im Jahre 1799 wurde auläßlich der Festlichkeiten. zum llennutlich 1000jährigw Bestehen. Iglaus 110111 Stadtrat beschlossen, zur Eri1111enmg an den mlunreichw 
Iglauer Bergbau ei11en allegorischen. Festzug 1/0il]nngeu iu alten Bergma11nstrachteu. zu veranstalten. Der Aufzug wurde a111 24.Juui einesjeden Jahres wieder­
holt 1-111d 1890 nach Anfertigung farbenprächtigerer Trachten auf 160 jungen. erweitert. Im Jahre 1957 wurde der durch den zweiten Weltkrieg unterbrochene 
Brauch erstmals 111ieder aufgellonu·nen. In der Bundesrepublik bemiiht sich die Genleinschaft " Iglauer Sprachinsel" 1/.111 die Er11eueruug des traditio11elleu. 

Bergklwppell{estzllges. 

gerufen. Doch trotz großer Anstrengungen und er­

heblicher Geldaufwendungen und obwohl em kaiser­

licher Bergmeister nach Jglau gesandt wurde, um an Ort 

und Stelle die zur Belebung des Bergbaus notwendigen 

Maßnahmen sofort einzuleiten, kam es in dem neu auf­

genonunenen Grubenbetrieb in:folge viel zu geringhaltiger 

Erzanbrüche und aus Mangel an weiteren Geldm.itteln 

wiederholt zu Stockungen, bis die Bemiihungen im 

Aurncrkungen 

1 Der Mährische Markgraf Przemysl Ottokar wurde als Przemysl 
Ottokar li. (1253 bis 1278) später Nachfolger des Königs Wenzel I. 

2 Der lateinische Wortlaut des Iglauer Stadt- und Bergrechts aus dem 
Jahre 1249 ist enthalten in dem Werk des Grafen K. Sternberg: 
Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke, I. Band, 
2. Abteilung (Urkundenbuch), Prag 1837, auf Seite 11 u. f. Die 
Urkunde No. 8 ist zum Teil angeführt, die Stadtrechte sind aus­
gelassen. 
Außer dieser Urkunde (A) ex istiert noch eine zweite erweiterte 
lateinische Urkunde (B) des !glauer Stadt- und Bergrechts, die zwar 
auch auf Pergament geschrieben, jedoch nur mit dem Siegel der 
Stadt Iglau versehen ist. Sie wurde wahrscheinlich vom lglauer 
Schöppengericht auf Grund der ersten Urkunde (A) zusammen­
gestellt und ist in einzelne, mit roten Anschriften beginnende Be­
stimmungen eingeteilt. Diese zweite Urkunde, die ebenfalls kein 
Datum aufweist, ist aus späterer Zeit und beginnt mit folgenden 
Worten: Innomine Domini nostri Amen. Nos Wenceslaus dei gracia 
rex Bohem et marchio moravie, Omnibus presentem paginam 
inspectnris salutem in perpetuum. Etc. etc. Nach den Stadtrechten 
folgt ein ungeföhr 5 cm breiter unbeschriebener Streifen und dann 
erst der Text der Bergrechte. 
Der lateinische Wortlaut der zweiten Urkunde (B) ist in folgenden 
Werken ausgeführt: 
a) Gelasii Dobner: Monumenta historica, Bob. 1779, T. IV, 

S. 191 u. f. (der Eingang nach Urkunde A, die Berggesetzgebung 
nach Urkunde B mit geringen Abweichungen, die wahrschein­
lich beim Abschreiben des Textes entstanden sind); 

b) J. Th. A. Peithner, Edler von Lichtenfels: Versuch über die 
naüirliche und politische Geschichte der böhmischen und möh­
rischen Bergwerke, Wien 1780, S. 261 u. f. (der Text der Ur­
kunde mit zah lreichen Lese- oder Druckfehlern); 

c) Jura primaeva Moraviae. Brunae 1781, herausgegeben von den 
Benedictiner Mönchen zu Raigern in Möhren (der Text der 
Urkunde mit vielen Fehlern abgedruckt); 

d) F. A. S eh n1 i dt: Chronologisch-systematische Sam mlung der 
Berggesetze des Königsreiches Böhmen, der Markgrafschaft 
Möhren und des Herzogtums Schlesien. Erster Band. Wien 1R32, 
S. 5 u. f. (der Text der Urkunde stimmt im wesentlichen mit 
dem Text von c überein) . 

Jahre 1742 gänzlich eingestellt wurden. Ein letzter 

Versuch zur Wiederbelebung des Iglauer Bergbaus 

wurde 1769 vom Staate selbst unternommen; da 

jedoch der Ertrag der in Betrieb genommenen Gruben 

kaum. die Hälfte der aufgewendeten Geldmittel deckte, 

wurden die Gruben im Jahre 1775 stillgelegt. Damit 

erreichte der einst so beri.ihmte Silberbergbau von Iglau 

endgültig sein Ende. 

Die deutsche Übersetzung der Urkunde befindet sich in: 
a) Dencerus corpus juris metallici, 1698, !II. Abteilung, S. 6 u. f.; 
b) Gelasii Dobner: Monumenta historica, Boh.1779, T. IV, 

s. 227 u. f.; 
c) F. A. Schmidt: Arch. der Bergw., 2. Teil, W ien 1829, S.191u.f. 
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